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Stadt Sol tau 
 

 

 

  
B e k a n n t m a c h u n g 

 
Lärmaktionsplan gemäß § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) im 
Gebiet der Stadt Soltau 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 47d Abs. 3 BImSchG 
 
Nach den Kriterien des § 47d des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist die 
Stadt Soltau verpflichtet, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. 
 
Der Bauausschuss der Stadt Soltau hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 den Entwurf des 
Lärmaktionsplanes für das Gebiet der Stadt Soltau für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 47d Abs. 3 BImSchG gebilligt. 
 
Gemäß § 47d Abs. 3 BImSchG wird der Entwurf des Lärmaktionsplanes für das Gebiet der 
Stadt Soltau in der Zeit vom  

 
15.04.2024 bis 13.05.2024 

 
öffentlich ausgelegt und kann in der Zeit von  
 
montags bis freitags  08.00 bis 12.00 Uhr, 
montags bis mittwochs  14.00 bis 16.00 Uhr, 
donnerstags    14.00 bis 18.00 Uhr 
 
im Rathaus der Stadt Soltau, Poststraße 12, im Flur der Fachgruppe 61, Regional- und 
städtebauliche Entwicklungsplanung, Justiziariat, im 1. Obergeschoss eingesehen werden. 
Außerdem sind die auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Internetadresse 
https://www.soltau.de/home/bauen-wohnen-stadtentwicklung/stadtentwicklung.aspx 
eingestellt. 
 
Ich weise darauf hin, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist bei der Stadt 
Soltau schriftlich oder zur Niederschrift erklärt werden können. 
 
Diese Bekanntmachung sowie den Bericht zum Lärmaktionsplan der 3. Stufe von 2019 
finden Sie auch im Internet auf der Seite der Stadt Soltau. 
 
 

Soltau, den 05.03.2024 
 

Stadt Soltau 
Der Bürgermeister 

 
gez. Olaf Klang 

 


